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Zahl: 20/110-2801/141-2012 Hallein, am 2. April 2012 

 

VVEERROORRDDNNUUNNGG  
SSTTRRAAßßEENNVVEERRKK EEHHRRSSZZEEII CCHHEENN  EENNTTSSPPRREECCHHEENNDD  RRVVSS  55..4444  

§ 0  

Gemäß § 43 Abs 1a in Verbindung mit § 94c Abs 1 der Straßenverkehrsordnung 1960 – StVO 1960, 
BGBl 1960/159 idgF (in der Folge als StVO 1960 bezeichnet) sowie in Verbindung mit der Verord-
nung der Salzburger Landesregierung vom 15. Dezember 1969, mit der der Stadtgemeinde Hallein, 
politischer Bezirk Hallein, straßenpolizeiliche Aufgaben übertragen werden, LGBl Nr 4/1970, wird 
für die Arbeiten zur Erhaltung, Pflege und Reinigung der Straße sowie für dringende Repara-
turen an öffentlichen Einrichtungen auf allen Halleiner Gemeindestraßen, öffentlichen Interessen-
tenstraßen sowie dem öffentlichen Verkehr dienenden Privatstraßen, allesamt im Sinne des § 1 des 
Salzburger Landesstraßengesetzes – LStG 1972, LGBl 119/1972 idgF, unbefristet, jedoch für die 
Dauer der Durchführung der jeweiligen Arbeiten Folgendes verordnet: 

§ 1 Arbeitsfahrten 

1.1 Regelplan A1 und A2 
Bei Arbeitsfahrten hat der Verkehr bei der Arbeitsstelle den auf dem Arbeitsfahrzeug / Warnleitan-
hänger durch weißem Pfeil angezeigten freien Fahrstreifen zu benützen („Vorgeschriebene Fahrtrich-
tung“ mit einem schräg nach unten in Richtung des freien Fahrstreifens geneigten weißen Pfeil ge-
mäß § 52 lit b Z 15 StVO 1960). 

§ 2 Arbeitstellen kürzerer Dauer 

2.1 Darstellung einer Einengung Regelplan KD 
Der Verkehr in Fahrtrichtung des dem Arbeitsbereich nächst gelegenen Fahrstreifens hat am Arbeits-
bereich links vorbeizufahren („Vorgeschriebene Fahrtrichtung“ mit einem schräg nach links unten 
geneigten weißen Pfeil gemäß § 52 lit b Z 15 StVO 1960). 

2.2 Sperre eines Fahrstreifens (Freiland) –  Regelung mittels Signalscheibe Regelplan KF  
1 Der Verkehr hat bei der Arbeitsstelle den auf dem Arbeitsfahrzeug / Warnleitanhänger durch 

weißem Pfeil angezeigten freien Fahrstreifen zu benützen („Vorgeschriebene Fahrtrichtung“ mit 
einem schräg nach unten in Richtung des freien Fahrstreifens geneigten weißen Pfeil gemäß § 52 
lit b Z 15 StVO 1960). 

2 Für den Bereich der Arbeitstätigkeit ist das Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 30 
km/h bei Schotterfahrbahn, Splittfahrbahn, Bauarbeiter auf der Fahrbahn, Niveauunterschiede 
von mehr als 3 cm sowie Restfahrstreifenbreite < 3,00 m und > 2,75 m verboten („Geschwindig-
keitsbeschränkung 30 km/h“ und „Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung“ gemäß § 52 lit a Z 
10 a und 10 b StVO 1960). 

3 Die Fahrzeuglenker haben die auf Signalscheibe beruhende Verkehrsregelung zu befolgen (§ 40 
StVO 1960) 
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2.3 Sperre eines Fahrstreifens (Ortsgebiet) –  Regelung mittels Signalscheibe Regelplan 
KO 

1 Der Verkehr hat bei der Arbeitsstelle den auf dem Arbeitsfahrzeug / Warnleitanhänger durch 
weißem Pfeil angezeigten freien Fahrstreifen zu benützen („Vorgeschriebene Fahrtrichtung“ mit 
einem schräg nach unten in Richtung des freien Fahrstreifens geneigten weißen Pfeil gemäß § 52 
lit b Z 15 StVO 1960). 

2 Für den Bereich der Arbeitstätigkeit ist das Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 30 
km/h bei Schotterfahrbahn, Splittfahrbahn, Bauarbeiter auf der Fahrbahn, Niveauunterschiede 
von mehr als 3 cm sowie Restfahrstreifenbreite < 3,00 m und > 2,75 m verboten („Geschwindig-
keitsbeschränkung 30 km/h“ und „Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung“ gemäß § 52 lit a Z 
10 a und 10 b StVO 1960). 

3 Auf der dem Arbeitsbereich gegenüber liegenden Fahrbahnseite ist 15 m vor bis 15 m nach dem 
Arbeitsbereich das Halten und Parken verboten („Halten und Parken verboten“ gemäß § 52 lit a 
Z 13b StVO 1960).  

4 Die Fahrzeuglenker haben die auf Signalscheibe beruhende Verkehrsregelung zu befolgen (§ 40 
StVO 1960) 

§ 3 Arbeitstellen längerer Dauer Freiland 

3.1 Darstellung einer Einengung Regelplan LD 
Der Verkehr in Fahrtrichtung des dem Arbeitsbereich nächst gelegenen Fahrstreifens hat am Arbeits-
bereich links vorbeizufahren („Vorgeschriebene Fahrtrichtung“ mit einem schräg nach links unten 
geneigten weißen Pfeil gemäß § 52 lit b Z 15 StVO 1960). 

3.2 Arbeiten ohne Einengung des Fahrstreifens  Regelplan LF1 
100 m vor bis 100 m nach dem Arbeitsbereich ist für den Verkehr in beiden Fahrtrichtung das Über-
schreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 70 km/h verboten („Geschwindigkeitsbeschränkung 70 
km/h“ und „Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung“ gemäß § 52 lit a Z 10 a und 10 b StVO 1960). 

3.3 Arbeiten mit geringer Einengung Regelplan LF2 
1 100 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen 

das Überholen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen verboten („Überholen verboten“ gemäß § 52 
lit a Z 4 a StVO 1960 und „Ende von Überholverboten und Geschwindigkeitsbeschränkungen“ 
gemäß § 52 lit a Z 11 StVO 1960). 

2 100 m vor dem Arbeitsbereich ist das Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 70 km/h und  
50 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist das Überschreiten einer 
Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h für den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen verboten („Ge-
schwindigkeitsbeschränkung “ gemäß § 52 lit a Z 10 a StVO 1960 und „Ende von Überholverbo-
ten und Geschwindigkeitsbegrenzungen“ gemäß § 52 lit a Z 11 StVO 1960).  

3 25 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen 
das Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h bei Schotterfahrbahn, Splittfahrbahn, 
Bauarbeiter auf der Fahrbahn, Niveauunterschiede von mehr als 3 cm, Restfahrbahnbreite < 6,00 
m und > 5,50 m sowie Restfahrstreifenbreite < 3,00 m und > 2,75 m verboten („Geschwindig-
keitsbeschränkung 30 km/h“ gemäß § 52 lit a Z 10 a und „Ende von Überholverboten und Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen“ gemäß § 52 lit a Z 11 StVO 1960).  

4 Der Verkehr in Fahrtrichtung des dem Arbeitsbereich nächst gelegenen Fahrstreifens hat am Ar-
beitsbereich links vorbeizufahren („Vorgeschriebene Fahrtrichtung“ mit einem schräg nach links 
unten geneigten weißen Pfeil gemäß § 52 lit b Z 15 StVO 1960). 
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3.4 Sperre eines Fahrstreifens – Regelung mittels Wartepflicht Regelplan LF3 
1 100 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen 

das Überholen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen verboten („Überholen verboten“ gemäß § 52 
lit a Z 4 a StVO 1960 und „Ende von Überholverboten und Geschwindigkeitsbeschränkungen“ 
gemäß § 52 lit a Z 11 StVO 1960).  

2 100 m vor dem Arbeitsbereich ist das Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 70 km/h und  
50 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist das Überschreiten einer 
Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h für den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen verboten („Ge-
schwindigkeitsbeschränkung “ gemäß § 52 lit a Z 10 a StVO 1960 und „Ende von Überholverbo-
ten und Geschwindigkeitsbegrenzungen“ gemäß § 52 lit a Z 11 StVO 1960).  

3 25 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen 
das Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h bei Schotterfahrbahn, Splittfahrbahn, 
Bauarbeiter auf der Fahrbahn, Niveauunterschiede von mehr als 3 cm sowie Restfahrstreifenbrei-
te < 3,00 m und > 2,75 m verboten („Geschwindigkeitsbeschränkung“ gemäß § 52 lit a Z 10 a 
StVO 1960 und „Ende von Überholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen“ gemäß § 52 
lit a Z 11 StVO 1960). 

4 Der Verkehr in Fahrtrichtung des dem Arbeitsbereich nächst gelegenen Fahrstreifens hat am Ar-
beitsbereich links vorbeizufahren („Vorgeschriebene Fahrtrichtung“ mit einem schräg nach links 
unten geneigten weißen Pfeil gemäß § 52 lit b Z 15 StVO 1960). 

5 Die Lenker von Fahrzeugen, die den von den Arbeiten betroffenen Fahrstreifen benützen, haben 
vor dem Sicherheitsbereich beim Arbeitsbereich bei Gegenverkehr zu warten  („Wartepflicht bei 
Gegenverkehr“ gemäß § 52 lit a Z 5 StVO 1960). 

3.5 Sperre eines Fahrstreifens – Regelung mittels VLSA Regelplan LF4 
1 100 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen 

das Überholen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen verboten („Überholen verboten“ gemäß § 52 
lit a Z 4 a StVO 1960 und „Ende von Überholverboten und Geschwindigkeitsbeschränkungen“ 
gemäß § 52 lit a Z 11 StVO 1960).  

2 100 m vor dem Arbeitsbereich ist das Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 70 km/h und  
50 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist das Überschreiten einer 
Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h für den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen verboten („Ge-
schwindigkeitsbeschränkung “ gemäß § 52 lit a Z 10 a StVO 1960 und „Ende von Überholverbo-
ten und Geschwindigkeitsbegrenzungen“ gemäß § 52 lit a Z 11 StVO 1960).  

3 25 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen 
das Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h bei Schotterfahrbahn, Splittfahrbahn, 
Bauarbeiter auf der Fahrbahn, Niveauunterschiede von mehr als 3 cm sowie Restfahrstreifenbrei-
te < 3,00 m und > 2,75 m verboten („Geschwindigkeitsbeschränkung“ gemäß § 52 lit a Z 10 a 
und „Ende von Überholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen“ gemäß § 52 lit a Z 11 
StVO 1960). 

4 Der Verkehr in Fahrtrichtung des dem Arbeitsbereich nächst gelegenen Fahrstreifens hat am Ar-
beitsbereich links vorbeizufahren („Vorgeschriebene Fahrtrichtung“ mit einem schräg nach links 
unten geneigten weißen Pfeil gemäß § 52 lit b Z 15 StVO 1960). 

5 Die Fahrzeuglenker haben die auf Lichtzeichen beruhende Verkehrsregelung zu befolgen (§ 38 
StVO 1960). 

3.6 Arbeiten unter Verkehr Regelplan LF5 
1 100 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen 

das Überholen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen verboten („Überholen verboten“ gemäß § 52 
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lit a Z 4 a StVO 1960 und „Ende von Überholverboten und Geschwindigkeitsbeschränkungen“ 
gemäß § 52 lit a Z 11 StVO 1960).  

2 100 m vor dem Arbeitsbereich ist das Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 70 km/h, 50 
m vor dem Arbeitsbereich  das Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h und 25 m 
vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich das Überschreiten einer Fahrge-
schwindigkeit von 30 km/h für den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen verboten („Geschwindig-
keitsbeschränkung “ gemäß § 52 lit a Z 10 a StVO 1960 und „Ende von Überholverboten und 
Geschwindigkeitsbegrenzungen“ gemäß § 52 lit a Z 11 StVO 1960).  

§ 4 Arbeitstellen längerer Dauer Ortsgebiet 

4.1 Arbeiten mit geringer Einengung Regelplan LO2 
1 70 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist das Überschreiten einer 

Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h für den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen verboten, wenn die 
erlaubte Höchstgeschwindigkeit vor der Baustelle über 60 km/h liegt („Geschwindigkeitsbe-
schränkung “ gemäß § 52 lit a Z 10 a StVO 1960 und „Ende der Geschwindigkeitsbeschrän-
kung“ gemäß § 52 lit a Z 10 b StVO 1960).  

2 25 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen 
das Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h bei Schotterfahrbahn, Splittfahrbahn, 
Bauarbeiter auf der Fahrbahn, Niveauunterschiede von mehr als 3 cm, Restfahrbahnbreite <6,00 
m und >5,50 m sowie Restfahrstreifenbreite < 3,00 m und > 2,75 m verboten („Geschwindig-
keitsbeschränkung“ gemäß § 52 lit a Z 10 a StVO 1960 und „Ende der Geschwindigkeitsbe-
schränkung“ gemäß § 52 lit a Z 10 b StVO 1960).  

3 Der Verkehr in Fahrtrichtung des dem Arbeitsbereich nächst gelegenen Fahrstreifens hat am Ar-
beitsbereich links vorbeizufahren („Vorgeschriebene Fahrtrichtung“ mit einem schräg nach links 
unten geneigten weißen Pfeil gemäß § 52 lit b Z 15 StVO 1960). 

4 Auf der dem Arbeitsbereich gegenüber liegenden Fahrbahnseite ist 15 m vor bis 15 m nach dem 
Arbeitsbereich das Halten und Parken verboten („Halten und Parken verboten“ gemäß § 52 lit a 
Z 13b StVO 1960). 

4.2 Sperre eines Fahrstreifens – Regelung mittels Wartepflicht Regelplan LO3 
1 70 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist das Überschreiten einer 

Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h für den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen verboten, wenn die 
erlaubte Höchstgeschwindigkeit vor der Baustelle über 60 km/h liegt („Geschwindigkeitsbe-
schränkung “ gemäß § 52 lit a Z 10 a StVO 1960 und „Ende der Geschwindigkeitsbeschrän-
kung“ gemäß § 52 lit a Z 10 b StVO 1960).  

2 25 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen 
das Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h bei Schotterfahrbahn, Splittfahrbahn, 
Bauarbeiter auf der Fahrbahn, Niveauunterschiede von mehr als 3 cm sowie Restfahrstreifenbrei-
te < 3,00 m und > 2,75 m verboten („Geschwindigkeitsbeschränkung“ gemäß § 52 lit a Z 10 a 
StVO 1960 und „Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung“ gemäß § 52 lit a Z 10 b StVO 1960). 

3 Der Verkehr in Fahrtrichtung des dem Arbeitsbereich nächst gelegenen Fahrstreifens hat am Ar-
beitsbereich links vorbeizufahren („Vorgeschriebene Fahrtrichtung“ mit einem schräg nach links 
unten geneigten weißen Pfeil gemäß § 52 lit b Z 15 StVO 1960). 

4 Die Lenker von Fahrzeugen, die den von den Arbeiten betroffenen Fahrstreifen benützen, haben 
vor dem Sicherheitsbereich beim Arbeitsbereich bei Gegenverkehr zu warten  („Wartepflicht bei 
Gegenverkehr“ gemäß § 52 lit a Z 5 StVO 1960). 
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5 Auf der dem Arbeitsbereich gegenüber liegenden Fahrbahnseite ist 15 m vor bis 15 m nach dem 
Arbeitsbereich das Halten und Parken verboten („Halten und Parken verboten“ gemäß § 52 lit a 
Z 13b StVO 1960). 

4.3 Sperre eines Fahrstreifens – Regelung mittels VLSA Regelplan LO4 
1 70 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist das Überschreiten einer 

Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h für den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen verboten, wenn die 
erlaubte Höchstgeschwindigkeit vor der Baustelle über 60 km/h liegt („Geschwindigkeitsbe-
schränkung “ gemäß § 52 lit a Z 10 a StVO 1960 und „Ende der Geschwindigkeitsbeschrän-
kung“ gemäß § 52 lit a Z 10 b StVO 1960).  

2 25 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist in beiden Fahrtrichtungen 
das Überschreiten einer Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h bei Schotterfahrbahn, Splittfahrbahn, 
Bauarbeiter auf der Fahrbahn, Niveauunterschiede von mehr als 3 cm sowie Restfahrstreifenbrei-
te < 3,00 m und > 2,75 m verboten („Geschwindigkeitsbeschränkung“ gemäß § 52 lit a Z 10 a 
StVO 1960 und „Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung“ gemäß § 52 lit a Z 10 b StVO 1960). 

3 Der Verkehr in Fahrtrichtung des dem Arbeitsbereich nächst gelegenen Fahrstreifens hat am Ar-
beitsbereich links vorbeizufahren („Vorgeschriebene Fahrtrichtung“ mit einem schräg nach links 
unten geneigten weißen Pfeil gemäß § 52 lit b Z 15 StVO 1960). 

4 Auf der dem Arbeitsbereich gegenüber liegenden Fahrbahnseite ist 15 m vor bis 15 m nach dem 
Arbeitsbereich das Halten und Parken verboten („Halten und Parken verboten“ gemäß § 52 lit a 
Z 13b StVO 1960). 

5 Die Fahrzeuglenker haben die auf Lichtzeichen beruhende Verkehrsregelung zu befolgen (§ 38 
StVO 1960). 

4.4 Arbeiten unter Verkehr Regelplan LO5 
1 70 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist das Überschreiten einer 

Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h für den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen verboten, wenn die 
erlaubte Höchstgeschwindigkeit vor der Baustelle über 60 km/h liegt („Geschwindigkeitsbe-
schränkung “ gemäß § 52 lit a Z 10 a StVO 1960 und „Ende der Geschwindigkeitsbeschrän-
kung“ gemäß § 52 lit a Z 10 b StVO 1960). 

2 25 m vor dem Arbeitsbereich bis 25 m nach dem Arbeitsbereich ist das Überschreiten einer 
Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h für den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen verboten („Ge-
schwindigkeitsbeschränkung “ gemäß § 52 lit a Z 10 a StVO 1960 und „Ende von Überholverbo-
ten und Geschwindigkeitsbegrenzungen“ gemäß § 52 lit a Z 11 StVO 1960). 

4.5 Regelung mittels VLSA Regelplan FO2 
Die Fahrzeuglenker haben die auf Lichtzeichen beruhende Verkehrsregelung zu befolgen (§ 38 StVO 
1960). 

§ 5 Geh- und Radverkehrsanlagen 

5.1 Trennung einer Geh- und Radverkehrsanlage – Radfahrer im Mischververkehr 
Regelplan GR2 

1 Radfahrer auf der Radfahranlage haben 5 m vor dem Arbeitsbereich den nächst gelegenen Fahr-
streifen der Fahrbahn zu benützen („Vorgeschriebene Fahrtrichtung“ mit einem schräg nach 
links unten geneigten weißen Pfeil gemäß § 52 lit b Z 15 StVO 1960).  

2 Der Verkehr auf dem der Radfahranlage nächst gelegenen Fahrstreifen haben 5 m vor Beginn 
des Arbeitsbereiches  beim Ableitungsbereich der Radfahrer links vorbeizufahren („Vorge-
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schriebene Fahrtrichtung“ mit einem schräg nach links unten geneigten weißen Pfeil gemäß § 52 
lit b Z 15 StVO 1960).  

3 Der neben dem Arbeitsbereich verbleibende Bereich auf der Radfahranlage wird für die Dauer 
der Arbeiten als Gehweg erklärt („Gehweg“ gemäß § 52 lit b Z 17 StVO 1960) 

5.2 Trennung einer Geh- und Radverkehrsanlage – Radfahrer innerhalb einer 
Absprerrung Regelplan GR2 

Beim Sicherheits- und Arbeitsbereich der Radfahranlage wird der Fußgänger- und Fahrradverkehr 
getrennt geführt („Geh- und Radweg“ gemäß § 52 lit b Z 17a lit b StVO 1960). 

§ 6 Kundmachung 

1 Diese Verordnung wird gemäß § 44 StVO 1960 durch die in Klammer angeführten Straßenver-
kehrszeichen entsprechend den RVS Regelplänen kundgemacht und tritt mit deren Anbringung 
in Kraft. Ist die Arbeitsstelle im Bereich der Einmündung einer Straße gelegen, so sind die im 
Kreuzungsbereich wirksamen Verkehrsanordnungen im Zuge der einmündenden Straße mit einer 
Zusatztafel mit einem in beide Richtungen weisenden schwarzen Pfeil anzuzeigen. Zusätzlich er-
folgt ein Anschlag der gegenständlichen Verordnung auf der virtuellen Amtstafel der Stadtge-
meinde Hallein unter www.hallein.gv.at.  

2 Die Organe des Straßenerhalters bzw des beauftragten Bauführers sind gemäß § 43 Abs 1a zwei-
ter Satz StVO 1960 ermächtigt, nach Maßgabe der Arbeitsdurchführung den örtlichen und zeitli-
chen Umfang der von der Behörde verordneten Verkehrsmaßnahmen durch die Anbringung oder 
Sichtbarmachung der betreffenden Straßenverkehrszeichen zu bestimmen. Der Zeitpunkt und der 
Ort (Bereich) der Anbringung (Sichtbarmachung) beziehungsweise Entfernung der Straßenver-
kehrszeichen ist von den Organen in einem Aktenvermerk (§ 16 Allgemeines Verwaltungsver-
fahrensgesetz 1991 – AVG 1991, BGBL 1991/51 idgF) festzuhalten und auf Verlangen der Be-
hörde vorzulegen. 

 
 
Für den Bürgermeister 
Der Leiter der Rechtsabteilung 

 
Mag. Oliver Längauer 
 
Hinweis: Diese Verordnung gilt gemäß § 43 Abs 1 StVO 1960 nur für Arbeiten zur Erhaltung, 
Pflege und Reinigung der Straße sowie für dringende Reparaturen an öffentlichen Einrichtun-
gen. Für sämtliche anderen Arbeiten auf oder neben der Straße ist weiterhin eine Bewilligung 
gemäß § 90 StVO 1960 erforderlich. Ein entsprechendes Antragsformular ist unter 
www.hallein.gv.at/service/formulare erhältlich. Im Zweifelsfall ist mit der Straßenpolizeibe-
hörde der Stadtgemeinde Kontakt aufzunehmen. 


